
 

 

 

Pflichtangaben auf Rechnungen: 

- Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers* 
- Vollständiger Name und Anschrift des Käufers (Leistungsempfänger) 
- Steuer- oder USt-ID-Nr. des leistenden Unternehmers 
- Ausstellungsdatum der Rechnung * 
- Fortlaufende Rechnungsnummer 
- Menge und Art der Lieferung und Leistung* 
- Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung 
- Entgelt, aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und Steuerbefreiungen 
- Anzuwendender Steuersatz* 
- Hinweis auf Steuerbefreiungen* 

 

bei Kleinbetragsrechnungen von einem Bruttowert bis zu 150,00 € sind nur 
die mit * gekennzeichneten Pflichtangaben notwendig. 

 

Sonstige wichtige Punkte: 

- Die Aufbewahrungspflicht der Rechnungen beträgt 10 Jahre. 
- Kleinunternehmer schulden keine Umsatzsteuer. Sie sind demnach 

nicht dazu berechtigt, die Umsatzsteuer in einer Rechnung 
auszuweisen. (§19 UStG) 

- Die Leistungsbeschreibung muss eine zweifelsfreie und leicht 
nachprüfbare Identifizierung der Leistung ermöglichen. 

 

Anforderungen an eine Rechnung
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